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Betreff

Einleitung eines Vergabeverfahrens für die ISEK -Maßnahme Leit- und
Orientierungselemente im Stadtzentrum

Beschlussvorschlag:

Der Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss des Rates der Stadt Sankt Augustin
beschließt, die Einleitung des Vergabeverfahrens für die ISEK- Maßnahme Leit- und
Orientierungselemente im Stadtzentrum.

Sachverhalt / Begründung:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin hat am 09.12.2015 das Integrierte Handlungskonzept
„Sankt Augustin-Zentrum“ beschlossen.
Eine Teilmaßnahme hieraus ist die Erstellung eines Konzeptes für ein Leit- und
Orientierungssystem im Zentrum. Das Leitsystem soll zur Verbesserung der Orientierung im
Stadtzentrum und auch zur Identifikationsstärkung beitragen. Aus diesem Grund wurde im
Mai 2019 der Auftrag zur Erarbeitung eines Konzeptes und Entwicklung eines Leitsystems
an das Planungsbüro AB Stadtverkehr in Kooperation mit dem Designbüro eckedesign
vergeben.
Das Konzept wurde unter der Beteiligung von diversen Akteuren und Fachleuten erstellt.

Im Zentrumsausschuss am 03.03.2020 mit Drucksache Nr.: 20/0025 hat das Planungsbüro
die Ergebnisse des Konzeptes mit dem zu Grunde liegenden Wegweisungsnetz für die
jeweiligen Ziele im Stadtzentrum vorgestellt und den Beschluss gefasst, das Konzept für
Leit- und Orientierungselemente, die Gestaltung des Fußgängerleitsystems auf der
Grundlage der Entwurfsvariante 2 und die Umsetzung des Fußgängerleitsystems auf der
Grundlage der im Konzept vorgestellten Maximalvariante weiter zu planen.
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Eine Bewilligung für das Konzept liegt mit dem Zuwendungsbescheid (Nr. 05/49/21 vom
02.08.2021) vor.
Die Konzeptumsetzung wurde nunmehr mit dem STEP 2022 beantragt. Eine Bewilligung für
die Konzeptumsetzung liegt mit dem Zuwendungsbescheid (Nr. 05/95/22 vom 04.10.2022)
vor.

Die zuwendungsfähigen Baukosten belaufen sich auf 188.476 € brutto.

Mit Abschluss aller Tiefbaumaßnahmen im Zentrum soll im gesamten Zentrumsbereich die
Beschilderung entsprechend dem vorliegenden Konzept erneuert werden und somit zu
einer verbesserten Orientierung und Erreichbarkeit der öffentlichen Einrichtungen im
Zentrum führen.

Die Ausschreibungen der Bauleistungen erfolgen im öffentlichen Verfahren mit dem
Zuschlagskriterium Preis.
Im Zuge der Vergabe wird die Eignung der Bieter geprüft. Die Angebote werden anhand der
vorgelegten Nachweise darauf geprüft, ob der Bieter die für die Erfüllung der vertraglichen
Verpflichtungen erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzt.
Ferner werden auf Grundlage der vorgelegten Nachweise die ausreichend zur Verfügung
stehenden technischen und wirtschaftlichen Mittel des Bieters geprüft.

Die Verwaltung schlägt vor, die Ausschreibung für die ISEK- Leitelemente im Rahmen der
im Haushalt 2023 zur Verfügung stehenden Mittel auszuschreiben.

In Vertretung

Rainer Gleß
Technischer Beigeordneter

Die Maßnahme
hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
hat finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffern sich auf 190.000 €.

Mittel stehen hierfür im Teilfinanzplan 12-01-01 „Straßen, Wege, Plätze“ bei
Investitionsnummer 07-00394 „Errichtung von Gestaltungs- und Leitelementen (ISEK)“ zur
Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits 190.000 € veranschlagt. Davon entfallen 190.000 € auf
das laufende Haushaltsjahr.

Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
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Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.


